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A. ZEICHENERKLÄRUNG: 

D GEPLANTE GEBÄUDE 

r--I GRENZE DES RÄUMLICHEN --J GELTUNGSBEREICHES 

STRASSENVERKEHRSFLÄCHE 

GEPLANTE GRUNDSTÜCKSGRENZEN 

STRASSENBEGRENZUNG 

BAU GRENZE 

SW WOCHENENDHAUSGEBIET § 10 BAU 

I ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 

0 OFFENE BAUWEISE 
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1. DIE ÜBERBAUBARE FLÄCHE DER GEBÄUDE DÜR­ 

FEN 5O M' NICHT ÜBERSCHREITEN. 

2. DIE GEPLANTEN WOCHENENDHÄUSER DÜRFEN NUR 

EIN VOLLGESCHOSS HABEN. AUSGEBAUTE DACHGE­ 

SCHOSSE SIND NICHT ZULÄSSIG. 

3 WC-ANLAGEN DÜRFEN NUR IM ZUSAMMENHANG 

MIT DEM WOCHENENDHAUSGEBÄUDE ERRICHTET WER­ 

DEN, D.H. INNERHALB DER SO M' ÜBERBAUBAREN 
FLÄCHE. 

4. FÜR ABWÄSSER SIND GESCHLOSSENE GRUBEN VOR­ 
ZUSEHEN. 

5. STELLFLÄCHEN UND GARAGEN SIND AN GEEIGNE­ 

TER, NICHT STÖRENDER STELLE ZU ERRICHTEN. 

VOR JEDER GARAGE IST EIN ABSTELLPLATZ VORZU­ 
SEHEN. 

6. DIE WOCHENENDHÄUSER MÜSSEN NACH SS ABS.I LBO. 
IN IHREM ÄUSSEREN SO GESTALTET SEIN, DASS 

SIE DURCH FORM, MASSTAB UND FARBE NICHT 

VERUNSTALTET WERDEN. SIE MÜSSEN FERNER NACH 

S5 ABS. 2 LBO SO MIT IHRER UMGEBUNG IN 

EINKLANG GEBRACHT WERDEN, DASS SIE BENACH­ 
BARTE BAULICHE ANLAGEN SOWIE DASS LAND· 
SCHAF TSBILD NICHT STÖREN. 
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1. DIE ÜBERBAUBARE FLÄCHE DER GEBÄUDE DÜR­ 

FEN 5O M' NICHT ÜBERSCHREITEN. 

2. DIE GEPLANTEN WOCHENENDHÄUSER DÜRFEN NUR 

EIN VOLLGESCHOSS HABEN. AUSGEBAUTE DACHGE­ 

SCHOSSE SIND NICHT ZULÄSSIG. 

3 WC-ANLAGEN DÜRFEN NUR IM ZUSAMMENHANG 

MIT DEM WOCHENENDHAUSGEBÄUDE ERRICHTET WER­ 

DEN, D.H. INNERHALB DER 5O M' ÜBERBAUBAREN 
FLÄCHE. 

4. FÜR ABWÄSSER SIND GESCHLOSSENE GRUBEN VOR­ 
ZUSEHEN. 

5. STELLFLÄCHEN UND GARAGEN SIND AN GEEIGNE­ 

TER, NICHT STÖRENDER STELLE ZU ERRICHTEN. 

VOR JEDER GARAGE IST EIN ABSTELLPLATZ VORZU­ 
SEHEN. 

6. DIE WOCHENENDHÄUSER MÜSSEN NACH S5 ABS.1 LBO. 
IN IHREM ÄUSSEREN SO GESTALTET SEIN, DASS 

SIE DURCH FORM, MASSTAB UND FARBE NICHT 

VERUNSTALTET WERDEN. SIE MÜSSEN FERNER NACH 

S5 AS. 2 LBO SO MIT IHRER UMGEBUNG IN 

EINKLANG GEBRACHT WERDEN, DASS SIE BENACH­ 
BARTE BAULICHE ANLAGEN SOWIE DASS LAN­ 
SCHAF TSBILD NICHT STÖREN. 
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EXTLICHE FESTLEGUNGEN: 
JE ÜBERBAUBARE FLÄCHE DER GEBÄUDE DüR­ 

'EN 5O M' NICHT ÜBERSCHREITEN. 

NIE GEPLANTEN WOCHENENDHÄUSER DÜRFEN NUR 

'IN VOLGESCHOSS HABEN. AUSGEBAUTE DACHGE­ 
ICHOSSE SIND NICHT ZULÄSSIG. 

lC-ANLAGEN DÜRFEN NUR IM ZUSAMMENHANG 

IT DEM WOCHENENDHAUSGEBUDE ERRICHTET WER­ 

EN, D.H. INNERHALB DER 5O M ÜBERBAUBAREN 
LÄCHE. 

üR ABWÄSSER SIND GESCHLOSSENE GRUBEN VOR­ 
USEHEN. 

TELLFLÄCHEN UND GARAGEN SIND AN GEEIGNE­ 

ER, NICHT STÖRENDER STELLE ZU ERRICHTEN. 

DR JEDER GARAGE IST EIN ABSTELLPLATZ VORZU­ 

EHEN. 

E WOCHENENDHÄUSER MÜSSEN NACH S5 ABS.I LBO. 
I IHREM ÄUSSEREN SO GESTALTET SEIN, DASS 

E DURCH FORM, MASSTAB UND FARBE NICHT 

±RUNS TATET WERDEN. SIE MÜSSEN FERNER NACH 

5 ABS. 2 LBO SO MIT IHRER UMGEBUNG IN 

NKLANG GEBRACHT WERDEN, DASS SIE BENACH­ 
IRTE BAULICHE ANLAGEN SOWIE DASS LAN­ 
;HAFTS BILD NICHT STÖREN. 
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BerindgnE 

Zum Teilbebauungsplan Wochenendhausgebiet 

" Am Büschelberg" 

in der Gemeinde Bobenheim am Berg 

Der von dem Bebauungsplan " Am Büschelberg" erfaßte Teil der 
Gemeinde Bobenheim am Berg stellt eine Abrundung des bestehen­ 
den Wochenendhausgebietes dar und steht einer baldigen Bebauung 
heran, da die Nachfrage nach Wochenendbauplätzen sehr groß ist 
U die notwendigen Einzelheiten der Bebauung zu regeln und das Bau-­ 
geschehen zu bestimmen, mußte der Bebauungsplan erstellt werden, 
Er enthält als Ergebnis die städtebauliche Ordnung regelt die bau­ 
liche Nutzung in seinem Geltungsbereich, 
Nach Beschaffung, Lage und Umgebung, bietet sich das aufgeplan-­ 
i~- Gelände für die Nutzung als Wochenendhausgebiet an.' 
[De} die Ausweisung des Gebietes eine Abrundung des bestehenden Wochen­ ei 1ausgebietes darstellt, kann zunächst auf die Aufstellung eines 
lächennutzungsplanes verzichtet werden, 
In dem künftigen Flächennutzungsplan wird dieses Gebiet des 
als Wochenendhausgebiet ausgewiesen, 

Ordnung des Grund und Bodens 

Der Bebauungsplan bildet die Grundlage für die Aufteilung der 
a:plätze, Eine Umlegung wird nicht erforderlich, da die Gemein­ 

de im Besitze des gesamten Geländes ist, 

"rech1ieungsanlagen 

ur Herstellung von Erschließungsanlagen ist die Gemeinde nicht 
erpflichtet. Die Gemeinde ist jedoch bereit, die Erschließung 

vorzunehmen, wenn die anfallenden Kosten in voller Höhe von den 
Grundstücksbesitzern anteilmäßig aufgebracht; werden, 

sobald die mit Wasser versorgt werden, sind ent­ 
Abwassergruben herzustellen, 

Die 

, den 9. 4. 1969 
dung: 


